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Beschluss des Gemeinderates vom 15. Juni 2021 

 

Strassen, Öffentliche Plätze und Anlagen 
Dorfplatz Bassersdorf, Möblierung und Signalisation 
Kreditabrechnung 

Ausgangslage 
 

Der Gemeinderat bewilligte mit den Beschlüssen vom 14. November 2017 und 27. August 2019 für die Dorf-

platzmöblierung sowie für die Signalisation und Markierung des Platzes den erforderlichen Kredit von CHF 54'000 

(2017) respektive CHF 26'000 (2019). Die Möblierung (Pflanzentröge mit Sitzbank) konnte im Herbst 2018 in 

Betrieb genommen werden. Die Umsetzung der Signalisation mit den dazugehörigen Absperrpfosten auf Seite 

Postplatz wurde im November 2019 umgesetzt. 

 

 

Schlussabrechnung 
 

Arbeitsgattung Budget 
CHF inkl. 

MWST 

Kostenvoran-
schlag CHF 
inkl. MWST 

Schlussabrech-
nung CHF inkl. 

MWST 

Vergleich Kostenvor-
anschlag zu Schluss-

abrechnung 

Möblierung 

Konto 1300.50106.01 „Möblierung 
Dorfplatz“ (INV00125) 

45‘000 54‘000 47‘041.30 - 6‘958.70 (-12.9%) 

Signalisation 

Konto 420.5010.07 „Begegnungs-
zone Zentrum“ (INV00175) 

60‘000 26‘000 49‘528.65 + 23‘528.65 (+90.5%) 

Total 105‘000 80‘000 96'569.95 + 16‘569.95 (+20.7%) 

 
Die Möblierung und Signalisation des Dorfplatzes konnten mit Mehrkosten von CHF 16‘569.95 inkl. MWST res-
pektive 20.7 % abgeschlossen werden. 
 
 
Begründung Kreditabweichung: 

Im Kostenvoranschlag wurde ein einfacher Pfosten aus Hartgummi mit Oberflächenverankerung eingerechnet. 
Bei der genaueren Evaluierung der Absperrung zeigte sich, dass ein fester Pfosten mit Sollbruchstelle zwar die in 
der Anschaffung teurere Variante ist, jedoch die zukünftig bessere und nachhaltigere Lösung darstellt, auch be-
treffs möglicher Belagsschäden durch Umfahren der Pfosten aus Hartgummi. Wird der gewählte Pfostentyp um-
gefahren, bricht die Schraube bei der Sollbruchstelle, Schäden am Belag resp. dem Fundament sollten nicht 
auftreten. Die Schraube kann ausgetauscht und der bestehende Pfosten wieder montiert werden. 
  



 Beschluss 

vom 15. Juni 2021 

Seite 2 | 2 

 

  

gemeinde bassersdorf 

gemeinderat 
  

 

 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

1. Die vorliegende Abrechnung für die Möblierung des Dorfplatzes mit Kosten von CHF 47'041.30 inkl. MWST 
und einer Kostenunterschreitung von CHF 6'958.70 inkl. MWST bzw. 12.9 % wird genehmigt. Die Kosten 
wurden dem Konto 1300.5010.6 "Möblierung Dorfplatz", INV00125) im Jahr 2018 belastet. 

2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 14. November 2017, über CHF 54'000 
inkl. MWST auf dem Konto 1300.5010.6 "Möblierung Dorfplatz", INV00125) wird buchhalterisch abgeschlos-
sen. 

3. Die vorliegende Abrechnung für die Signalisation des Dorfplatzes mit Kosten von CHF 49'528.65 inkl. MWST 
und einer Kostenüberschreitung von CHF 23'528.65 inkl. MWST bzw. 90.5 % wird genehmigt. Die Kosten 
wurden dem Konto 420.5010.07 "Begegnungszone Zentrum", INV00175) im Jahr 2019 belastet. 

4. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 27. August 2019, über CHF 26'000 
inkl. MWST auf dem Konto 420.5010.07 "Begegnungszone Zentrum", INV00175) wird buchhalterisch ab-
geschlossen. 

Mitteilung an (elektronisch): 

_ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften 

_ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften 

_ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung 

_ Bereichsleitung Rechnungswesen 

_ Akten (Original) 

Beilagen: 

_ Rechnungsübersicht 

_ Finanzabschied 

Gemeinderat Bassersdorf 

Doris Meier-Kobler Christian Pleisch 

Gemeindepräsidentin Verwaltungsdirektor 

Für Rückfragen ist zuständig: 

Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch 


